
FAQ zur kostenlosen iPad-Ausleihe 

(ab Schuljahr 2025/26) 

 

1. Was genau bedeutet "kostenlose Ausleihe aller vorhandenen iPads"? 

Der Kreisausschuss hat am 28.04.2025 beschlossen, dass die vorhandenen iPads 
ab Schuljahr 2025/2026 kostenlos an Schülerinnen und Schüler ausgeliehen werden 
sollen. Alle iPads, die sich aktuell im System der Tabletausleihe des Schulträgers 
befinden, werden den Schülerinnen und Schülern kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Das gilt sowohl für bereits ausgeliehene Geräte (also laufende Verträge), als auch für 
noch ungenutzte Geräte im Depot. 

2. Betrifft die neue Regelung auch bereits abgeschlossene Verträge mit 

Gebühren? 

Ja. Auch wenn Sie in der Vergangenheit mit uns eine Nutzungsvereinbarung für die 

Tabletausleihe gegen Gebühr abgeschlossen haben, wird ab dem Schuljahr 2025/26 

keine weitere Zahlung mehr fällig. Die laufenden Verträge behalten ihre Gültigkeit, es 

wird lediglich auf die restlichen Gebühren verzichtet. Eine separate 

Vertragsänderung ist nicht notwendig. 

3. Werden bereits gezahlte Nutzungsgebühren rückerstattet? 

Nein. Bereits gezahlte Beiträge decken die bisherigen Nutzungszeiträume ab und 

werden daher nicht erstattet. Die neue Regelung greift nur für die Zeit ab dem 

Schuljahr 2025/26. 

4. Werden auch künftige neue angeschaffte iPads kostenlos ausgeliehen?  

Diese Regelung bezieht sich nur auf alle Geräte, die derzeit im System der 

Tabletausleihe vorhanden sind (sowohl ausgeliehene als auch im 

Depot gelagerte iPads). Zukünftig angeschaffte iPads (z. B. ab 10. oder 11. Serie) 

werden voraussichtlich erneut gegen eine Nutzungsgebühr ausgeliehen. 

5. Wer bekommt ein iPad kostenlos? 

Alle Schüler*innen, für die ein schulischer Bedarf besteht. 

Vorrang haben die Schüler der Tabletklassen und Pilotschulen mit digitalem 

Schulbuchkonzept. 

6. Bekommen Schülerinnen und Schüler automatisch ein Gerät oder muss man 

es bestellen? 

Alle Eltern der obengenannten Schüler*innen, die an der Tabletausleihe teilnehmen 

möchten, müssen unter www.tabletausleihe.kvmyk.de ein iPad bestellen. Wenn Ihr 

Kind bereits ein Gerät bei uns bestellt und erhalten hat, dann ist eine neue 

Bestellung nicht mehr notwendig. Es wird dann ein Leihvertrag mit Ihnen 

abgeschlossen. Bitte überprüfen Sie, ob Ihre Daten (wie E-Mail-Adresse, 

Anschriften usw.) aktuell sind: 



(https://tabletausleihe.kvmyk.de/Formular/cmx62c554bad2da2.html). 

7. Wie lange kann mein Kind das iPad behalten? 

Die iPads, die im Rahmen der Ausleihe zur Verfügung gestellt werden, sind in der 

Regel für einen Zeitraum von mindestens vier Jahren 

vorgesehen. Nach Ablauf dieser Zeit muss das Gerät wieder an die Schule 

zurückgegeben werden, wobei dafür ein Rückgabeschein notwendig ist, den Sie 

unter https://tabletausleihe.kvmyk.de/Formular/cmx62b56cc46bb82.html 

erstellen und unterschreiben können. Sie müssen diesen zusammen mit dem Gerät, 

dem Ladegerät und der Verpackung in der Schule abgeben. Nach der Rückgabe 

des Geräts bekommen Sie eine Rücknahmequittung per E-Mail.  

8. Was passiert, wenn mein Kind vor Ablauf der 4 Jahre die Schule verlässt? 

In diesen Fällen gilt folgende Vereinbarung: 

 Bei einem Schulwechsel innerhalb des Landkreises (zum Beispiel 

der Wechsel zu einer anderen weiterführenden Schule): 

Das iPad kann entweder zurückgegeben oder in der neuen 

Schule weiterverwendet werden. Nutzen Sie dafür bitte die Homepage des 

Portals zur Tabletausleihe: 

https://tabletausleihe.kvmyk.de/Formular/cmx62c554bad2da2.html 

Nehmen Sie bitte rechtzeitig Kontakt mit uns auf, damit wir die 

Nutzung fortführen oder den Vertrag anpassen können. 

 Bei einem Schulwechsel außerhalb des Landkreises oder bei Abgang: 

 

- Für die Teilnehmer, die kostenlos an der Tabletausleihe 

teilgenommen haben:  

Das Gerät muss in der Schule zurückgeben werden. Nutzen Sie 

dafür bitte die Homepage des Portals zur Tabletausleihe: 

https://tabletausleihe.kvmyk.de/Formular/cmx62c554bad2da2.html 

- Für die Teilnehmer, die gegen Gebühr an der Tabletausleihe 

teilgenommen haben: 

Das Gerät kann entweder zurückgegeben oder nach vier Jahre übereignet 

werden. 

Bitte nehmen Sie in diesem Fall rechtzeitig Kontakt mit uns auf.  

9. Was passiert bei Verlust oder Beschädigung des iPads? 

Bei normalem Gebrauch wird kein Schadensersatz verlangt. Bei grober 

Fahrlässigkeit oder mutwilliger Beschädigung wird kein Ersatzgerät gestellt. Die 

Familie muss dann selbst für ein Ersatzgerät sorgen. 

 

 



10. Wo kann ich einsehen, ob digitale Schulbücher in meiner Schulbuchliste 
aufgeführt sind? 

Im Elternportal der Schulbuchausleihe. Falls von den Schulen die ausgewählten und 
verbindlich im Unterricht zu verwendendem digitalen Lernmittel in die Schulbuchliste 
der betreffenden Jahrgangsstufe im Schulportal aufgenommen wird, können Sie im 
Elternportal die digitalen Schulbücher einsehen und eventuell bestellen.  

11. Wo kann man die digitalen Schulbücher von der Schulbuchausleihe mit 
dem iPad der Tabletausleihe nutzen? 

Im Digitalen Bücherregal. Das Digitale Bücherregal ist eine Webanwendung, in der 
mir ONLINE meine von der Schule zugeordneten digitalen Lernmittel angezeigt 
werden. 

12. Wie komme ich ins Digitale Bücherregal? 

 Ich rufe die Internetseite Bildungsportal RLP auf  

www.bildungsportal.rlp.de/login 

 Ich melde mich mit meinen persönlichen Benutzerdaten an,  

die ich von der Schule bekommen habe  

 WICHTIG: Ich muss NICHT den Button „Ich habe einen  

Freischaltcode“ anklicken, da ich keinen Schulcampus RLP Freischaltcode 

habe! 

 Ich klicke auf die Kachel „Digitales Bücherregal“. 

 Bei der ersten Anmeldung im Digitalen Bücherregal muss ich  

meinen zwölfstelligen Freischaltcode aus dem Schulbuchausleihe (ohne 

Bindestrich) und mein Geburtsdatum eingeben.  

 Den Freischaltcode erhalte ich von der Lehrkraft, die gemeinsam mit  

mir die Erstanmeldung im Digitalen Bücherregal durchführt. 

 Nach der ersten Anmeldung im Digitalen Bücherregal werden mir meine 

digitalen Lernmittel spätestens 2 Tage danach angezeigt. Klicke ich auf ein 

Lernmittel, kann ich mit dem digitalen Lernmittel arbeiten. 

13. Was muss ich tun, wenn etwas mit dem Digitalen Bücherregal nicht klappt? 

Ich informiere die unterrichtende Lehrkraft, wenn: 

 ich keine Benutzerdaten habe, 

 ich nicht den Freischaltcode für die Schulbuchausleihe habe, 

 ich mich im Bildungsportal RLP nicht anmelden kann, 

 mir keine, die falschen, nicht alle oder ausgegraute digitale Lernmittel 

angezeigt werden. 

Anleitung zur Offline-Nutzung digitaler Lernmittel 

Hier können Sie sich die Anleitung zur „Offline-Nutzung digitaler Lernmittel“ 

herunterladen:  

https://bildung.rlp.de/fileadmin/user_upload/lmf-

online.rlp.de/Kompendium/Schulartspezifische_Regelungen_Pilotschulen__Digitales_Buecherregal/2025-02-07_DBR_-

_Offline_User_Dokumentation.pdf 



14. An wen kann ich mich wenden, wenn es um die Tabletausleihe geht? 

Betreffend organisatorische Angelegenheiten: 

Herr Alireza Zahedi, alireza.zahedi@kvmyk.de  

Für die Bestellungen: Frau Nadine Schrömges, tabletausleihe@kvmyk.de 

 


